
1434602  Apr22  (47D622)  Seite 1 von 2

Private Krankenversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.
mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
Genehmigungs-Nr.: 4002

Produkt: 
Produktlinie Zahn

Dieses Blatt dient Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständi-
gen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). 
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private Kranken-Zusatzversicherung für zahnärztliche Behandlungen.

Die Tarife ZahnPLUS, ZahnTOP und ZahnEXKLUSIV gibt es jeweils in zwei Varianten, mit und ohne Alterungsrückstellungen (z. B. 
ZahnPLUSpur und ZahnPLUS). Die Beiträge der Tarife ZahnBASISpur, ZahnSTARTpur, ZahnPLUSpur, ZahnTOPpur und  
ZahnEXKLUSIVpur beinhalten keine Alterungsrückstellungen.

Was ist versichert?
Tarife ZahnBASISpur, ZahnSTARTpur, ZahnPLUS, 
ZahnPLUSpur, ZahnTOP, ZahnTOPpur, ZahnEXKLUSIV 
und ZahnEXKLUSIVpur

100 % Regelversorgung der GKV 

50 % (ZahnBASISpur und ZahnSTARTpur),  
70 % (ZahnPLUS und ZahnPLUSpur),  
90 % (ZahnTOP und ZahnTOPpur), bzw.  
100% (ZahnEXKLUSIV und ZahnEXKLUSIVpur) 
Erstattung der Kosten für:

-- Höherwertige Zahnersatz-Versorgung sowie implan-
tologische Leistungen

-- Zahnbehandlung
-- Kieferorthopädie (wenn Behandlung vor Vollendung 
des 21. Lebensjahres beginnt; die Altersbegren-
zung entfällt bei den Tarifen ZahnEXKLUSIV und 
ZahnEXKLUSIVpur, wenn es sich um eine unfallbe-
dingte Behandlung handelt)

Die Erstattung erfolgt unter Anrechnung der Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und ande-
rer Leistungsträger.

Tarife ZahnSTARTpur, ZahnPLUS, ZahnPLUSpur, Zahn-
TOP und ZahnTOPpur zusätzlich:

50 % (ZahnSTARTpur), 70 % (ZahnPLUS und 
ZahnPLUSpur) bzw. 90 % (ZahnTOP und ZahnTOP-
pur) Erstattung der Kosten für:
-- Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung 
bis zu einem Rechnungsbetrag von 150 Euro je 
Kalenderjahr (ab Vollendung des 21. Lebensjahres)

Tarife ZahnEXKLUSIV und ZahnEXKLUSIVpur zusätzlich:

-- 100% Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnrei-
nigung ohne Altersbeschränkung

-- 100% bis zu einem Rechnungsbetrag von 300 Euro 
je Kalenderjahr für schmerzstillende Maßnahmen 
(z. B. Vollnarkose oder Hypnose)

-- 100% bis zu einem Rechnungsbetrag von 300 Euro 
innerhalb von 2 Kalenderjahren für zahnaufhellende 
Maßnahmen sowie weitergehende kieferorthopä-
dische Maßnahmen (z. B. Aligner-Therapie; einmal 
während der Vertragslaufzeit)

Die Erstattung erfolgt unter Anrechnung der Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und ande-
rer Leistungsträger.

Tarife ZahnSTARTpur, ZahnPLUS, ZahnPLUSpur,  
ZahnEXKLUSIV und ZahnEXKLUSIVpur zusätzlich:

Optionsrecht auf Umstellung in leistungsstärkere 
Zahnzusatztarife.

Was ist nicht versichert?
Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versiche- 
rungsschutzes eingetreten sind.
Heilbehandlungen, die nicht medizinisch notwendig 
sind.
Auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle.

Weitere Einschränkungen finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen insbesondere in § 5.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Es gibt Fälle, in denen der Versicherungsschutz einge-
schränkt sein kann. Einschränkungen ergeben sich bei-
spielsweise aus den nachfolgend genannten Umständen:

Tarife ZahnBASISpur, ZahnSTARTpur, ZahnPLUS, 
ZahnPLUSpur, ZahnTOP, ZahnTOPpur, ZahnEXKLUSIV 
und ZahnEXKLUSIVpur:

Die maximale Leistung beträgt ab dem 5. Kalender-
jahr

-- in den Tarifen ZahnBASISpur und ZahnSTARTpur 
2.000 EUR

-- in den Tarifen ZahnPLUS und ZahnPLUSpur 
4.000 EUR,

je Kalenderjahr. In den ersten vier Kalenderjahren 
gelten gesonderte Höchstsätze (auch für die Tarife 
ZahnTOP, ZahnTOPpur, ZahnEXKLUSIV und  
ZahnEXKLUSIVpur).

Über den Höchstsätzen der geltenden Gebührenord-
nung sind zahnärztliche Leistungen nicht erstattungs-
fähig.

Aufwendungen für Behandlungen, die während einer 
stationären Heilbehandlung erfolgen, sind nicht 
erstattungsfähig.

Tarife ZahnBASISpur, ZahnSTARTpur, ZahnPLUS, 
ZahnPLUSpur, ZahnTOP und ZahnTOPpur:

Behandlungen durch Ärzte ohne Kassenzulassung 
sind nicht erstattungsfähig.
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Welche Verpflichtungen habe ich?
-- Das Leistungsversprechen, das wir Ihnen geben, setzt voraus, dass wir Ihren Antrag sorgfältig prüfen können. Nur so ist sicher-
gestellt, dass die kalkulierten Beiträge auch richtig bemessen sind. Deshalb ist es notwendig, dass Sie bis zur Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung (im Regelfall mit Unterschrift des Antrages) die durch uns gestellten Fragen nach bestem Wissen sorgfältig, 
vollständig und wahrheitsgemäß beantworten.

-- Bitte teilen Sie uns das Bestehen einer weiteren Krankenversicherung - auch einer gesetzlichen - bei einem weiteren Versiche-
rer mit.

-- Bei Eintritt des Versicherungsfalls erteilen Sie uns bitte jede Auskunft, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder der 
Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfangs erforderlich ist.

-- Die Nichtbeachtung dieser Pflichten kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen haben. Je nach Schwere der Pflichtverlet-
zung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vom Vertrag 
lösen.

Wann und wie zahle ich?
-- Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen verein-
barten, im Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung.

-- Sie können zwischen folgenden Zahlungsweisen wählen: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich.
-- Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Beitrag jeweils am Monatsersten fällig.
-- Im Allgemeinen gilt das Lastschriftverfahren. Sie können uns den Beitrag aber auch überweisen.
-- Bitte beachten Sie, dass die Nichtzahlung von Beiträgen zum Verlust des Versicherungsschutzes sowie zur Beendigung des 
Vertrages führen kann.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?
-- Der Versicherungsschutz beginnt zu dem mit Ihnen vereinbarten Zeitpunkt, jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertra-
ges und nicht vor Ablauf evtl. Wartezeiten.

-- Das Versicherungsverhältnis ist grundsätzlich unbefristet, es gilt eine Mindestvertragsdauer von zwei Jahren.
-- Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht bedingungsgemäß gekündigt wird.
-- Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – im Regelfall mit der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses.

Wie kann ich den Vertrag beenden?
-- Der Vertrag kann von Ihnen jeweils zum Ende des Versicherungsjahres gekündigt werden, frühestens aber zum Ablauf der 
Mindestvertragsdauer. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate.

-- Zusätzlich zum oben genannten ordentlichen Kündigungsrecht haben Sie in bestimmten Fällen (z. B. bei einer Beitragsanpas-
sung) auch vorzeitig die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag zu kündigen.

Wo bin ich versichert?
Tarife ZahnBASISpur, ZahnSTARTpur, ZahnPLUS, ZahnPLUSpur, ZahnTOP und ZahnTOPpur:

Aufgrund der Beschränkung auf Ärzte mit Kassenzulassung besteht Versicherungsschutz für zahnärztliche Behandlungen 
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland.

Tarife ZahnEXKLUSIV und ZahnEXKLUSIVpur:

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Heilbehandlung in Europa.

Bei vorübergehendem Aufenthalt im außereuropäischen Ausland besteht zeitlich befristet Versicherungsschutz.


